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7. Trägerschaft 

Der Träger der Begleiteten Besuchstage im Besuchs-
treff ist der Verein Begleitete Besuchstage Basel-Stadt, 
ein Verein der Gesellschaft für das Gute und Gemein-
nütige GGG Basel und der pro juventute Basel-Stadt. 

Er stellt das Personal ein und ist verantwortlich für 
die Qualitätssicherung und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Er ist zugleich die Beschwerdeinstanz bei Problemen 
der Eltern mit der Geschäfts- und Koordinationsstelle 
oder mit den Begleiterinnen und Begleitern des Be-
suchstreffs.

8. Hinweis für Anwältinnen und Anwälte 

 Anwältinnen und Anwälte werden darauf aufmerk-
sam gemacht, dass eine einseitige Zuweisung seitens 
der Anwaltschaft nicht möglich ist, sondern in solchen 
Fällen das Einverständnis beider Elternteile vorliegen 
muss. 
 Anmeldungen für Begleitete Besuchstage erfolgen 
im Kanton Basel-Stadt aufgrund einer Anordnung 
durch das Zivilgericht oder einer Verfügung der Vor-
mundschaftsbehörde durch die Abt. Kindes- und Ju-
gendschutz (AKJS) oder auf Empfehlung einer sozia-
len Fachstelle (z.B. Familien- und Erziehungsberatung, 
UPK - Sozialdienst der Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Klinik) oder durch die Eltern.  
 In allen Fällen wird auf Seiten der sozialen Fachstel-
len eine flankierende Beratung angeboten. 

9. Literatur 
Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich: Das 

begleitete Besuchsrecht als Spezialfall der Besuchsrechts-
regelung. Empfehlungen für Gerichte, Vormundschaftsbe-
hörden und Fachstellen. Zürich 1998. 

Bally, Christa: Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts 
aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde. In: Zeitschrift 
für Vormundschaftswesen (ZVW) 53 (1998) 1, 1-16. 

Bundesamt für Justiz, Zentralbehörde zur Behandlung inter-
nationaler Kindesentführung (N. Rusca, V. Clivaz, C. 
Schmid): Vorbeugende Massnahmen gegen Kindesentfüh-
rungen ins Ausland. 

Hausheer, Heinz: Die drittüberwachte Besuchsrechtsaus-
übung (das sogenannte «begleitete» Besuchsrecht) – 
Rechtliche Grundlagen. In: Zeitschrift für Vormund-
schaftswesen (ZVW) 53 (1998) 1, 17-40. 

pro juventute, Fachstelle Begleitete Besuchstage: Handbuch
für den Aufbau und den Betrieb eines Treffpunktes für 
Begleitete Besuchstage. Zürich 2001. 

10. Gesetzliche Bestimmungen 

UNO-Kinderrechtskonvention (UKRK) 
Artikel  9 
…

3Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem 
oder beiden Elternteilen getrennt ist, regelmässige persönliche Be-
ziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu 
pflegen, sofern dies nicht dem Kindeswohl widerspricht. 

Eidgenössische Bundesverfassung (BV) 
Artikel 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen 

1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz 
ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung. 

2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 

Artikel 41 
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher 

Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass: 
…

b.  jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; 
c.  Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern 
     geschützt und gefördert werden; 
…
g.  Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen 

und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozia-
len, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden. 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 
Artikel  273 
D. Persönlicher Verkehr
I.  Eltern und Kinder 
1. Grundsatz 

1Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und 
das unmündige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen 
persönlichen Verkehr. 

2Die Vormundschaftsbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das 
Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Aus-
übung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind 
nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung 
aus anderen Gründen geboten ist. 

3Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch 
auf persönlichen Verkehr geregelt wird 

Artikel  274 
2. Schranken

1Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das 
Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die 
Aufgabe der erziehenden Person erschwert. 

2Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr ge-
fährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht 
ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Grün-
de vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert 
oder entzogen werden. 

3…

Artikel 275 
III. Zuständigkeit 

1Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Vor-
mundschaftsbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern 
sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an 
seinem Aufenthaltsort. 

2Teilt das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung 
und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die elterliche Sorge oder 
die Obhut zu, oder hat es über die Änderung dieser Zuteilung oder 
des Unterhaltsbeitrages zu befinden, so regelt es auch den persönli-
chen Verkehr. 

3Bestehen noch keine Anordnungen über den Anspruch von Vater 
und Mutter, so kann der persönliche Verkehr nicht gegen den Willen 
der Person ausgeübt werden, welcher die elterliche Sorge oder Obhut 
zusteht.
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1. Ziele 

Die Inanspruchnahme des begleiteten Besuchsrechts in 
einem Besuchstreff hat den Charakter eines vorüberge-
henden Angebotes und dient einer positiven Bezie-
hungsentwicklung zwischen Eltern und Kind. Mit der 
Durchführung begleiteter Besuchstage sollen insbeson-
dere folgende Ziele erreicht werden:
• Schaffung eines Klimas zum  Schutze und zum 

Wohlergehen des Kindes, 
• Aufrechterhaltung oder (Wieder-) Anbahnung sowie 

Pflege und Entwicklung der Beziehung zwischen 
dem Kind und dem besuchsberechtigten Elternteil,  

• Entspannung und Entwicklung von Vertrauen zwi-
schen den Eltern sowie eine verbesserte kindbezoge-
ne Zusammenarbeit, 

• Hinführung zur selbständigen und eigenverantwortli-
chen Ausübung des Besuchsrechts, 

• Gewährung des bestmöglichen Schutzes des Kindes 
vor Gewalt, sexuellen Übergriffen und bei Entfüh-
rungsgefahr etc., 

• Förderung des Austauschs von Betroffenen, 
•  Hilfe zur Selbsthilfe. 

2. Zielgruppe 

Die Zielgruppe der begleiteten Besuchstage unter 
Aufsicht von Fachleuten sind Kinder und deren ge-
trenntlebende, geschiedene oder alleinerziehende  
Eltern, bei welchen in der Ausübung des Besuchsrechts 
mit Schwierigkeiten zu rechnen ist. 

Die Eltern nehmen das Angebot auf Weisung des 
Zivilgerichts oder der Vormundschaftsbehörde, auf 
Empfehlung einer sozialen Beratungsstelle oder aus 
eigener Initiative in Anspruch. 

Begleitete Besuchstage sind insbesondere in folgen-
den Situationen angezeigt, wenn: 
• für das Kind unzumutbare Spannungen im Zusam-

menhang mit der Ausübung des Besuchsrechts ent-
stehen,

• das Kind vor Gewalt geschützt werden muss, 
• eine Entführung in Betracht gezogen werden muss, 
• Hinweise dafür bestehen, dass die sexuelle Integrität 

des Kindes im Zusammenhang mit dem Besuchs-
recht gefährdet ist, 

• ein Elternteil Suchtprobleme (Alkohol, Medikamen-
te, Drogen) oder psychische Auffälligkeiten zeigt 
oder

• die Ausgestaltung des Besuchstages zu Hilflosigkeit 
führt, z.B. bei gänzlich fehlendem Kontakt oder bei 
längerer Kontaktunterbrechung zum besuchsberech-
tigten Elternteil, oder ausnahmsweise wenn für die 
Besuchswahrnehmung die geeigneten Räumlichkei-
ten fehlen. 

3. Kein begleitetes Besuchsrecht ohne konti-
nuierliche Beratung der Eltern 

3.1 Das begleitete Besuchsrecht als behörd-
lich angeordnete Massnahme 

Wird durch die Vormundschaftsbehörde ein beglei-
tetes Besuchsrecht in einem Besuchstreff angeordnet, 
ist zu prüfen, ob gleichzeitig eine (Besuchsrechts-) 
Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB 
errichtet werden soll. Der Beschluss geht in Kopie an 
die Geschäfts- und Koordinationsstelle. Mit der Errich-
tung der Beistandschaft ist eine kontinuierliche Bera-
tung der Eltern sowie eine flankierende Beratung des 
Kindes zu verbinden. Der Wechsel in der Person des 
Beistands/der Beiständin sowie die Aufhebung der 
Beistandschaft ist der Koordinationsstelle mitzuteilen. 

Im Beschluss sind festzuhalten: 
• die Festlegung der Häufigkeit der Besuche auf

zweimal im Monat (entsprechend den konzeptionel-
len Rahmenbedingungen des Besuchstreffs), 

• im Regelfall die Befristung der begleiteten Be-
suchstage auf höchstens ein Jahr, wenn nichts ande-
res verfügt worden ist, 

• die Kostentragung, 
• die Umschreibung der Aufgaben des Beistands bzw. 

der Beiständin. 
Eltern und Kind sind auf die begleiteten Besuchstage 

im Besuchstreff durch den Beistand/die Beiständin 
entsprechend vorzubereiten. 

3.2  Das begleitete Besuchsrecht auf  
 freiwilliger Grundlage 

Beruht die begleitete Übergabe oder die Ausübung 
des begleiteten Besuchsrechts auf sog. freiwilliger 
Grundlage durch Vereinbarung der Eltern, so ist auch 
in diesen Fällen eine fachliche Beratung und Hilfestel-
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lung im Hinblick die Zielerreichung durch die empfeh-
lende soziale Fachstelle (AKJS, Fabe, UPK-Kinder- 
und Jugendpsychiatrische Klinik) zu gewährleisten und
eine verbindliche Frist für die Überprüfung der Mass-
nahme mit den Eltern hinsichtlich ihrer Beendigung, 
Fortführung oder Modifikation festzulegen. Eine Kopie 
der Zielvereinbarung unter Angabe der vorgesehenen 
Dauer und Bezeichnung der zuständigen Beratungsper-
son sowie ein allfälliger Wechsel in der Zuständigkeit 
sind der Geschäfts- und Koordinationsstelle mitzutei-
len.  

Die blosse Empfehlung für eine begleitete Übergabe 
oder die Inanspruchnahme eines begleiteten Besuchs-
rechts im Besuchstreff ohne kontinuierliche Beratung 
durch eine soziale Fachstelle genügt nicht. 

3.3  Das begleitete Besuchsrecht als vorsorg- 
liche Massnahme 

Wird das begleitete Besuchsrecht als vorsorgliche 
Massnahme angeordnet, so ist abzuklären, ob die Sis-
tierung des Prozesses bzw. des Kindesschutzverfahrens 
für die Dauer des begleiteten Besuchsrechts notwendig 
bzw. sinnvoll ist. 

3.4 Überprüfung der Massnahme vor Fristab-  
lauf

Das durch die Vormundschaftsbehörde angeordnete 
oder durch eine soziale Fachstelle empfohlene begleite-
te Besuchsrecht in einem Besuchstreff erfordert die 
Überprüfung der Massnahme hinsichtlich ihrer Been-
digung, Fortsetzung oder Modifikation durch die bera-
tende Fachperson vor Ablauf der von der zuweisenden 
sozialen Fachstelle festgelegten Frist. 

Dies gilt auch für eine behördlich angeordnete be-
gleitete Übergabe des Kindes an den besuchsberechtig-
ten Elternteil. 

Die Beendigung oder Fortsetzung der begleiteten 
Besuchstage bedarf eines neuen Beschlusses durch die 
anordnende Behörde. 

4. Begleiterinnen und Begleiter im Besuchs-
treff

• Das Begleitteam des Besuchstreffs setzt sich aus 
fachlich qualifizierten und beruflich erfahrenen 
Männern und Frauen zusammen. 

•  Das Begleitteam begegnet den Eltern und Kindern 
offen und vorurteilsfrei und ermöglicht Eltern-Kind-

Kontakte in einer kinderfreundlichen Atmosphäre.  
• Die Begleitpersonen intervenieren, wenn der be-

suchsberechtigte Elternteil die übliche Distanz ge-
genüber dem Kind nicht beachtet, oder sie beenden 
den Besuch, wenn die Situation dies gebietet. 

• Das Begleitteam führt eine Statistik über Anwesen-
heit, entschuldigte oder unentschuldigte Abwesenheit 
des besuchsberechtigten Elternteils und/oder des 
Kindes. Besondere Vorkommnisse werden der Ge-
schäfts- und Koordinationsstelle mitgeteilt.  

• Hinsichtlich der Beendigung der begleiteten Be-
suchstage im Besuchstreff verweist das Begleitteam 
die Eltern an die zuständige soziale Fachstelle. Über 
besondere Vorkommnisse, die das Kindeswohl 
beeinträchtigen, gibt die Geschäfts- und 
Koordinationsstelle der anordnenden Stelle 
Auskunft. 

5. Geschäfts- und Koordinationsstelle 

• Die Geschäfts- und Koordinationsstelle  ist verant-
wortlich für die Administration und sichert den Kon-
takt gegenüber den zuweisenden Stellen.

• Sie nimmt die schriftliche Anmeldung und telefoni-
sche Abmeldung im Verhinderungsfall entgegen und 
leitet diese an das Begleitteam weiter. 

• Sie gibt den Eltern Auskunft über die Besuchsdaten, 
den Besuchstreff und die Strukturen. 

• Hinsichtlich Beendigung oder Fortführung der be-
gleiteten Besuchstage enthält sie sich jeglicher Stel-
lungnahme.

• Sie informiert die zuweisenden Stellen lediglich über 
die Wahrnehmung oder Nicht-Wahrnehmung der be-
gleiteten Besuchstage sowie über besondere Vor-
kommnisse und die Gründe eines allfälligen Aus-
schlusses.

6. Fachgruppe 

Die Fachgruppe setzt sich aus kompetenten Vertrete-
rinnen und Vertretern involvierter staatlicher und nicht 
staatlicher Stellen  zusammen. Sie berät und unterstützt 
die Geschäfts- und Koordinationsstelle und das Be-
gleitteam bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie 
in konzeptionellen Fragen.  

3

lung im Hinblick die Zielerreichung durch die empfeh-
lende soziale Fachstelle (AKJS, Fabe, UPK-Kinder- 
und Jugendpsychiatrische Klinik) zu gewährleisten und
eine verbindliche Frist für die Überprüfung der Mass-
nahme mit den Eltern hinsichtlich ihrer Beendigung, 
Fortführung oder Modifikation festzulegen. Eine Kopie 
der Zielvereinbarung unter Angabe der vorgesehenen 
Dauer und Bezeichnung der zuständigen Beratungsper-
son sowie ein allfälliger Wechsel in der Zuständigkeit 
sind der Koordinationsstelle mitzuteilen.  

Die blosse Empfehlung für eine begleitete Übergabe 
oder die Inanspruchnahme eines begleiteten Besuchs-
rechts im Besuchstreff ohne kontinuierliche Beratung 
durch eine soziale Fachstelle genügt nicht. 

3.3  Das begleitete Besuchsrecht als vorsorg- 
liche Massnahme 

Wird das begleitete Besuchsrecht als vorsorgliche 
Massnahme angeordnet, so ist abzuklären, ob die Sis-
tierung des Prozesses bzw. des Kindesschutzverfahrens 
für die Dauer des begleiteten Besuchsrechts notwendig 
bzw. sinnvoll ist. 

3.4 Überprüfung der Massnahme vor Fristab-  
lauf

Das durch die Vormundschaftsbehörde angeordnete 
oder durch eine soziale Fachstelle empfohlene begleite-
te Besuchsrecht in einem Besuchstreff erfordert die 
Überprüfung der Massnahme hinsichtlich ihrer Been-
digung, Fortsetzung oder Modifikation durch die bera-
tende Fachperson vor Ablauf der von der zuweisenden 
sozialen Fachstelle festgelegten Frist. 

Dies gilt auch für eine behördlich angeordnete be-
gleitete Übergabe des Kindes an den besuchsberechtig-
ten Elternteil. 

Die Beendigung oder Fortsetzung der begleiteten 
Besuchstage bedarf eines neuen Beschlusses durch die 
anordnende Behörde. 

4. Begleiterinnen und Begleiter im Besuchs-
treff

• Das Begleitteam des Besuchstreffs setzt sich aus 
fachlich qualifizierten und beruflich erfahrenen 
Männern und Frauen zusammen. 

•  Das Begleitteam begegnet den Eltern und Kindern 
offen und vorurteilsfrei und ermöglicht Eltern-Kind-

Kontakte in einer kinderfreundlichen Atmosphäre.  
• Die Begleitpersonen intervenieren, wenn der be-

suchsberechtigte Elternteil die übliche Distanz ge-
genüber dem Kind nicht beachtet, oder sie beenden 
den Besuch, wenn die Situation dies gebietet. 

• Das Begleitteam führt eine Statistik über Anwesen-
heit, entschuldigte oder unentschuldigte Abwesenheit 
des besuchsberechtigten Elternteils und/oder des 
Kindes. Besondere Vorkommnisse werden der Koor-
dinationsstelle mitgeteilt.  

• Hinsichtlich der Beendigung der begleiteten Be-
suchstage im Besuchstreff verweist das Begleitteam 
die Eltern an die zuständige soziale Fachstelle. Über 
besondere Vorkommnisse, die das Kindeswohl be-
einträchtigen, gibt die Koordinationsstelle der anord-
nenden Stelle Auskunft. 

5. Geschäfts- und Koordinationsstelle 

• Die Geschäfts- und Koordinationsstelle  ist verant-
wortlich für die Administration und sichert den Kon-
takt gegenüber den zuweisenden Stellen.

• Sie nimmt die schriftliche Anmeldung und telefoni-
sche Abmeldung im Verhinderungsfall entgegen und 
leitet diese an das Begleitteam weiter. 

• Sie gibt den Eltern Auskunft über die Besuchsdaten, 
den Besuchstreff und die Strukturen. 

• Hinsichtlich Beendigung oder Fortführung der be-
gleiteten Besuchstage enthält sie sich jeglicher Stel-
lungnahme.

• Sie informiert die zuweisenden Stellen lediglich über 
die Wahrnehmung oder Nicht-Wahrnehmung der be-
gleiteten Besuchstage sowie über besondere Vor-
kommnisse und die Gründe eines allfälligen Aus-
schlusses.

6. Fachgruppe 

Die Fachgruppe setzt sich aus kompetenten Vertrete-
rinnen und Vertretern involvierter staatlicher und nicht 
staatlicher Stellen  zusammen. Sie berät und unterstützt 
die Geschäfts- und Koordinationsstelle und das Be-
gleitteam bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie 
in konzeptionellen Fragen.  


